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DER BUNDES~11NISTER 
FOR LANDESVERTEiDIGUNG n - '111'1 der Beilagen z~ deo Stcnographischcn Protokollen 

GZ 10 072/325-1 0 1/80 
Verbesserung der Situation 
der Heereskraftfahrer; 
4nfrage der Abgeordneten 
I1Ia.g. HÖCHTL und Genossen 
an den Bundesminister für 
Landesverteidigung, Nro 507/J 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

. 
des Nilliouall'Qfe~ XV. GeSt:tzgcbtlng~periode 

Jt6"fIAEJ 

19aa "OB- 0 2 
Zu S()'1/J 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum 
Nationalrat Mag 0 HÖCHTL und Gel1.0SSen sm 18. April 

1980 an mich gerichteten Anfrage Nr. 507/J p be­
treffend Verbesserung der Situation der Heeres­
kraftfahrer, beehre ich mich folgendes m1tzute11en~ 

Zu 1~ 
.. A 

Es ist mir bewußt, daß für Heereskraftfahrer eine 
besondere Situation gegeben ist p die ich aber nicht 
als sch\iierig oder gar unsozial bezeichnen möchteo 
Zur Darstellung dieser besonderen Situation bedarf 
es folgender Erklärungg 

Heereskraftfahrer sind in AusUbung ihres Dienstes 
als Organe des Bundes tätig. Sie haften nach den 
Bestimmungen des Organhaftpflichtgesetzes, BGBlo 
Nr. 181/1967, für den Schaden am Vermögen p den sie 
dem Rechtsträ.ger in Vollziehung der Gesetze durch 
ein schuldhaftes und rechtswidriges Verhalten un­
mitt.elbar zugefü.gt habeno 
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Nach. den Bestimmungen des Bundesgesetzes über den 
Verzicht auf Ersa.tzforderungen des Bundes gegenUber 
Bundesorganen p BGB1.Nro 182/1967 p kann der Bund ge­
genüber dem Organ p a.us dessen Ha.ndeln ihm ein Er­
sa.tzanspruch zusteht g auf diesen ganz oder teilweise 
verzichten 9 "lelnl unter anderem die Hereinbringun.g 
der . Forder~..Lng nach der Lage des Falles 9 insbesondere 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhält­
nisse und des Grades des Verschuldens des Ersatz­
pflichtigen, unbillig "'äre. Bei Verzicht von ÖS 20000 11 -

übersteigenden F'orderungen bedarf es allerdings des 
vorherigen Einvernet.ll1lcns mit dem Bundesministerium 
für Finanzeno 

Was die Vollziehung der vorangefillll"'ten gesetzlichen. 
R.egelungen im Bereich des Bundesmillisteriums für Lan= 
desverteidig~mg betrifft~ so wurde erlaßmäßig verfUgt ll 

daß im Regelfall bei minderem Verschuldensgrad = 

dieser ist in den 'mei.sten Fällen anzunehmen - auf 
die Hereinbri.ngung des Schadel1.sbetrages zur Gänze 
zu verzichten ist~ Selbst bei grober Fahrlässigkeit 
wird der Schadensbetrag nicht; zur Gänze eingefordert 0 

Diesen Durchführungsbestimmungen liegt die Überlegung' 
zugrunde, daß die zu strenge und rigorose Handhabung des 
Organ.haftpflichtgesetzes vom betroffenen Kraftfahr~ 
personal als große soziale Härte und Ungerechtigkeit 
empfunden würde und eine starke Beeinträchtigung der 
freiwilligen Bereitschaft: für dte Dienstleistung als 
Heereskraftfahrer zur Folge hlitte. 

Zu 2 und II 

Wie sich aus der Beantwortung zu 1 ergibt p ist nach 
l'!winer Auf.fassung eine nunsoziale Si tuationV' bei 
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Heereskraftfanrern nicht gegebene Es ist nicht beab­
sichtigt p eine Kaskoversicherung zur Deckung aller 
Schäden an den Heereskraftfahrzeugen abzuschließeno 

Ergänzend ist zu bemerken p daß dem B~~desministeri\~ 
für Landesverteidigung keine Fälle bekar.,nt sin.d, in 
denen Heereskraftfahrer eine von den Anfragestellern 
als l..Jllsozial empfundene SelbstversicherW1g abge~ 

schlossen haben ll um einen ausreichenden Versicherungs­
schutz bei einem Schadenseintritt am Heereskraftfahr= 
zeug zu, genießen. So werden von den Versiche:n.mgsge= 
seIlschaften derzeit zwar Organhaftpflichtversicherun= 
gen zur Abdeckung von Schäden p die von den Versicher­
ten in Ausübung des Dienstes dem Vermögen des Staates 
zugefUgt vrerden p angeboten" Diese Versicherungen 
schließen jedoch regelmäßig Sc,häden~ die aus der 
Haltung~ dem Gebrauch und dem Lenken von Kraftfahr- . 
zeugen entstehen, auso Die Abdeckung auch eines solchen 
Schadenrisikos im Wege eines Versicherungsvertrages 
1h'Ürde derzeit nur unter \L.111verhäl tnismäßig hohen 
Prämienkosten möglich seino 

Jq<> 1-1ai 1980 

t~tI iitr{ 

467/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




